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Kommissionen für die Prüfung der Seeschiffer für große

1. Allgemeine Verwaltungs- Sachen.

Die am 8. März 1871 zu Pietra Santa verstorbene Frau Wittwe Charlotte Stiepel geb. Freiin von
Hopffgarten hat letztwillig unter anderen gemeinnützigen Stiftungen die Errichtung einer Stiftung zu Gunstendeutscher junger Philologen angeordnet, und den jedesmaligen Kanzler des Deusschen Reichs zum Vollstrecker
ihres Testaments und zum Kurator ihres Nachlasses ernannt.

Das auf Grund der Bestimmungen der Erblasserin für die letzterwähnte Stiftung aufgestellte, hierunter
mitgetheilte Statut ist durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 8. September d. Js. landesherrlich genehmigt worden.

Statut
der Charlotten-Stiftung für Philologie.

§. 1.

Die Charlotten-Stiftung für Philologle ist eine der gemeinnützigen Stiftungen, welche die am 8. März
1871 zu Pietra Santa bei Livorno verstorbene Frau Wittwe Charlotte Stiepel geb. Freiln von Hopffgarten in
ihrem am 1. September 1869 zu London errichteten Testamente mit der Bestimmung gegründet hat, daß diese
Stiftungen sämmtlich den Namen „Charlotten-Stiftung“ tragen sollen.
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